
ERNEUERBARE-ENERGIE-GEMEINSCHAFT

zur 
Ordentlichen Generalversammlung 2026

der Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft STERN-EEG eGen

EINLADUNG

25. Juni 2026
19:30 Uhr
im Centro Rohrbach

Wartehalbestunde von 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Jeder Miteigentümer erhält am Eingang 
eine Stimmkarte.

Alle Teilnehmer sind zu Buffet und 
Getränke eingeladen.



 Ordentliche Generalversammlung 2026

Donnerstag, 25. Juni 2026, 19:30 Uhr
Centro Rohrbach, Akademiestraße 10, 4150 Rohrbach

Der Jahresabschluss und der Kurzbericht über die Revision des Geschäftsjahres 
2025  liegen während der Einberufungsfrist am Gemeindeamt 
Vorderweißenbach (Hauptstraße 4a) zu den Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
für die Mitglieder auf.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung mit 
nebenstehendem QR-Code oder
per Mail: office@stern-eeg.at

Im Falle der Beschlussunfähigkeit der Generalversammlung kann 
über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach 
Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
anwesenden oder vertretenen Mitglieder beschlossen werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im Rahmen dieser 
Veranstaltung Fotos und/oder Filmaufnahmen zum Zwecke der 
Berichterstattung gemacht werden. Diese Aufnahmen können auf 
unserer Homepage, unseren Social Media-Kanälen bzw. in 
Fernsehbeiträgen und Presseberichten veröffentlicht werden.

ERNEUERBARE-ENERGIE-GEMEINSCHAFT
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Eröffnung der Ordentlichen Generalversammlung 2026
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Bestellung des Protokollführers
- Wahl des Protokollmitfertigers und der Stimmenzähler

Geschäftsbericht der STERN-EEG eGen 

Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2025 und Bericht des Vorstands 

Bericht über die Prüfung der STERN-EEG eGen durch den 
Raiffeisenverband OÖ

Bericht und Anträge auf
- Kenntnisnahme des Revisionsberichts
- Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 und 
   des Berichts des Vorstandes gemäß § 22 Abs. 2 GenG
- Verwendung des Bilanzergebnisses
- Entlastung der Funktionäre des Vorstands

Keynote zu den Neuerungen der Gemeinsamen Energienutzung iSd 
§§ 65 f ElWG und den Adaptierungserfordernissen für die STERN-EEG
- Dr. Johannes Hartlieb BSc, Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Roundtable mit Miteigentümer der STERN-EEG

Allfälliges und Wortmeldungen der Miteigentümer

Schlusswort des Vorstands
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STERN-EEG eGen 

Ausschluss der Nachschusspflicht iSd § 7 Absatz 2 erster Satz der Satzung:
bisheriger Wortlaut:
Nachschusspflicht: Die Mitglieder haften nicht für Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Sie sind 
jedoch nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nachschusspflichtig, wobei die 
Nachschusspflicht erst nach Verbrauch der gezeichneten Geschäftsanteile zum Tragen kommt und 
mit dem Einfachen des Geschäftsanteils beschränkt ist.
neuer Wortlaut:
Die Mitglieder haften nicht für Verbindlichkeiten der Genossenschaft. Die genossenschaftliche 
Nachschusspflicht wird ausgeschlossen, sodass die Haftung auf den Geschäftsanteil beschränkt ist.
Verkürzung der Frist zur Rückzahlung des Geschäftsanteils iSd § 9 Absatz 3 
der Satzung:
bisheriger Wortlaut:
Die Geschäftsanteile der ausgeschiedenen Mitglieder werden nach Feststellung der Bilanz des 
Ausscheidensjahres berechnet und dürfen erst nach 3 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft 
ausbezahlt werden (Fälligkeit).
neuer Wortlaut:
Die Geschäftsanteile der ausgeschiedenen Mitglieder werden nach Feststellung der Bilanz des 
Ausscheidensjahres berechnet und dürfen erst 1 Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft ausbezahlt 
werden (Fälligkeit).

www.stern-eeg.at

Scanne mich

Wir bleiben im Austausch
Um den Austausch in unserer Energiegemeinschaft abwechslungsreicher zu gestalten, 

bieten wir auch einen eigenen WhatsApp-Kanal mit monatlichen Energie-Reports und anderen 
wichtigen Informationen zu unserer Energiegemeinschaft an:

Sternwald 5, 
4191 Vorderweißenbach
+43 664 1481079
office@stern-eeg.at ERNEUERBARE-ENERGIE-GEMEINSCHAFT


